
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2019/4/25 Ro 2018/09/0016
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.2019

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

77 Kunst Kultur

Norm

AVG §8

DMSG 1923 §26 Z1 idF 2013/I/092

DMSG 1923 §3 Abs1

VwGG §34 Abs1
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Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):Ro 2018/09/0017

Rechtssatz

Im Falle eines aus einer Mehrheit unbeweglicher Objekte bestehenden Einzeldenkmals, bei dem sich die unter Schutz

gestellten Objekte auf Liegenschaften verschiedener Eingetümer beAnden, kommt Parteistellung dem einzelnen

Eigentümer nur hinsichtlich des in seinem Eigentum stehenden Teils des Denkmals zu (VwGH 27.6.2018, Ro

2018/09/0002; 9.11.2009, 2008/09/0265; 21.1.1994, 93/09/0386).
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